
Sachkundenachweis 
„Die
Bekämpfungsmaß-
nahmen  an  tragenden
und/oder  ausssteifen-
den  Bauteilen  sowie
auch für nicht tragende
Holzbauteile  erfordern
umfassende Kenntnisse
und  Erfahrungen.  Sie
dürfen  daher  nur  von
Fachbetrieben  bzw.
qualifizierten  Fachleu-
ten, die über die erfor-
derliche  Ausrüstung
verfügen,  durchgeführt
werden.  Qualifizierte
Fachleute  sind  diejeni-
gen,  die  die  entspre-
chende Ausbildung ab-
solviert  haben und den
gesetzlichen  Anforderungen  der  Gefahrstoffverordnung  ent-
sprechen.“ (DIN 68800 – Teil 4 Abs.2.5) 
  

Kennzeichnungspflicht

Jede  chemische  Bekämpfungsmaßnahme  ist  nach  DIN 68800
Teil  4  erkennbar  und  bleibend  zu  kennzeichnen.  Dafür  sind
Schilder anzubringen. Anzugeben ist, welche Bereiche des Bau-
werks  von  wem,  mit  welchem  Verfahren  mit  welchem
chemischen  Mittel,  (bauaufsichtliche  Zulassungs-Nr.)  und  in
welcher Eintragsmenge, für welchen Zweck behandelt wurde.
Ist die Kennzeichnung nicht unmittelbar im behandelten Bereich
möglich, ist an anderer sichtbarer Stelle anzugeben. Auch soll
der Auftraggeber eine zweite Kennzeichnung als Dokument für
seine Bauakte erhalten. 

Der Sachverständige für Holzschutz 
Voraussetzung für die Bekämpfungsmaßnahmen ist die eindeu-
tige Feststellung des Echten Hausschwamms.

„Die  Entscheidung über  die  Notwendigkeit,  Art  und  Umfang
einer  Bekämpfungsmaßnahme  hängt  von  einer  sorgfältigen
Diagnose … durch hierfür qualifizierte Sachverständige ab.“
(DIN 68800 – Teil 4 aus Abs.4.4)
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Befall mit Hausfäulepilzen,
die Mauerwerk durchwachsen

können
(Naßfäulepilze, ausgenommen 

Echter Hausschwamm)

typischer Mycelbewuchs auf Gipsplatte durch den Weissen Poren-
schwamm, Antrodia sp.

Naßfäulepilze, die neben dem Echten Haus-
schwamm auch Mauerwerk durchwachsen:

Kellerschwämme, Porenschwämme, Sternse-
tenpilz, Fältlingshäute und Wilder Haus-

schwamm
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Lebensbedingungen Naßfäulepilze

Faktoren für einen Befall durch Naßfäulepilze:

Feuchtigkeit Wasserzufuhr infolge von Bauschäden. 
Erforderliche Holzfeuchten je nach 
Pilzart meist über Fasersättigung (u 30%)

==> Bekämpfungsmöglichkeit: Trockenheit herstellen

Nährstoffe Holzinhaltsstoffe 
Zelluloseabbau = Braunfäuleerreger  und 
Ligninabbau = Weißfäuleerreger

==> Bekämpfungsmöglichkeit: Nährstoffe entziehen

Sporen immer da, jederzeit allgegenwärtig

Temperatur in Gebäuden meist optimal

Sauerstoffgehalt ohne Sauerstoff kein Wachstum möglich

Stoppt die Entwicklung

Bauteiltrockenheit Keine Entwicklungsmöglichkeit, wirkt 
vorbeugend gegen Pilzbefall 

==> Vorbeugender Holzschutz (sofort wirksam!)

Erste Schritte
• Pilzproben sichern, bestimmen (Hausschwammausschluß)
• Standsicherheit überprüfen; ggf. Sicherung
• Fruchtkörper und Sporen beseitigen (Hausmüll)

Pilzbestimmung - Ausschluss von 
Echtem Hausschwamm
Die Pilzart muss bestimmt werden. In der Regel kann man Pilze
schon grob makroskopisch bestimmen. Anhand obligater Merk-
male sind sie mikroskopisch sehr sicher zu bestimmen.
Voraussetzung für alle folgenden Maßnahmen zur Behandlung
von Holz und Mauerwerk ist,  das  zuvor ein Befall durch den
Echten Hausschwamm mit Sicherheit ausgeschlossen wurde.
(DIN 68800-4 Abs. 8.3.1) 

Maßnahmen 

=> Bekämpfungsmöglichkeit: Trockenheit herstellen

Erste und grundsätzliche bauliche Maßnahme ist,  die Ursache
der erhöhten Feuchte von Holz und Mauerwerk zu ergründen
und abzustellen und für Austrocknung der Bauteile zu sorgen.
Durch bauliche Maßnahmen ist danach sicherzustellen, dass es

zu keiner erneuten Durchfeuchtung kommt.

Sicherheitsbereich
Sicherheitsbereiche in alle Richtungen: Holzbauteile 30 cm über
letztem sichtbaren Befall. Bei Mauerwerk nach Sicht.

Sind die Hölzer nur in einem Ausmaß geschädigt, dass dadurch
ihre Tragfähigkeit nicht unzulässig beeinträchtigt ist, ist es aus-
reichend, nur die geschädigten Anteile bis auf das gesunde Holz
mechanisch zu entfernen. 

Bei  stärkeren  Querschnittsminderungen  sind  die  Holzbauteile
nach den Angaben des Tragwerkplaners zu verstärken.

Freilegungen im Befallsbereich
Die Pilze wachsen i.d.R. sichtbar.  Die Zugänglichkeit  bei der
Suche nach der Wasserquelle ist erforderlich.

Befallene
Holzbauteile:
Stets  Gesundschnitt,
denn kein zugelassenes
Holzschutzmittel  ist  in
der  Lage,  holzzerstö-
rende Pilze gänzlich zu
erreichen  und  abzutö-
ten.

Mauerwerk
Der  Pilz  wächst  offen
an  Mauerwerk  und
Putz. I.d.R. ist er an der
Oberfläche  erkennbar.
Er kann leicht entfernt
werden. Die chemische
Behandlung  des  Mau-
erwerks ist nicht nötig.

Pilzbefallenes
Material
Das  Pilzmaterial  an
sich  ist  zu  entfernen
und  als gemischter
Bauschutt  zu  entsor-
gen.  Hierbei  ist  kein
Sicherheitsabstand  wie
beim  Echten  Haus-

schwamm einzuhalten. Im Bild die Unterseite einer durch den
Ockerfarbenen  Sternsetenpilz,  Asterostroma  cervicolor,
zerstörten  Holzbalkendecke  eines  Wohnhaus.  Ursache:  ein
tückischer Wasserschaden nach einer Vereisung der Dachrinnen
im Winter.

Trocknung
Vor der Instandsetzung muss das Mauerwerk trocknen!

Untersuchung angrenzender Bereiche
Ist  nur  bedingt  nötig,
denn die Pilze wachsen
i.d.R. offen sichtbar.

Aber  in  bestimmten
Fällen,  wie  rechts  im
Bild,  können  die  Pilze
auch verdeckt wachsen.
Hier ein vitaler Brauner
Kellerschwamm,
Coniophora  puteana,
unter  einem  dampf-
dichten Fußbodenbelag im Erdgeschoss.

Kann die Feuchte nicht beseitigt werden

=> Bekämpfungsmöglichkeit: Nährstoffe entziehen

Ist  die  Ursache  der  Feuchteeinwirkung  auf  die  Bausubstanz
nicht zu beheben, verbleibt die Feuchte im Bauteil. Dann wirkt
als Bekämpfungsmaßnahme nur, dem Pilz die Nahrung zu ent-
ziehen. D.h., alles Holz im gefährdeten Bereich muss ersatzlos
entfernt werden. Praktisch kommt dies nur im Keller zum Zuge.

Der Erdboden und Gewölbe werden nicht angetastet.

Verbleibendes Holz und neues Holz
Verbleibendes nicht befallenes Holz sowie neu einzubauendes
Holz ist entsprechend ihrer Gebrauchsklasse (die anzugeben ist)
zu behandeln. (z.B. in Wohnräumen gilt die Gebrauchsklasse 0,
d.h.  keine  Pilzgefährdung).  Ein  chemischer  Holzschutz  käme
hier nicht in Frage.

Gefährdungsstellen
Verbleibendes und neues Holz an Gefährdungsstellen (z.B. Auf-
lager in der Außenwand mit zu erwartendem erhöhten Tauwas-
seranfall)  können  zusätzlich  mit  einem  zugelassenem  Holz-
schutzmittel  durch  eine  Bohrlochtränkung vorbeugend  behan-
delt werden.


